
 

 

 

 

 

 

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Deutsche Beteiligungs AG (im 

Folgenden: DBAG) seit der jüngsten Entsprechenserklärung den Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex (im Folgenden: der Kodex) in der 

Fassung vom 7. Februar 2017 mit einer Ausnahme entsprochen hat: In den 

Verträgen der Vorstandsmitglieder ist die variable Vergütung mit mehrjähriger 

Bemessungsgrundlage nicht im Wesentlichen zukunftsbezogen (Ziffer 4.2.3 des 

Kodex).  

 

Das Vergütungssystem erfüllt die gesetzlichen Kriterien für die Beteiligung an 

einem nachhaltigen Unternehmenserfolg. Der finanzielle Erfolg eines einzelnen 

Geschäftsjahres der DBAG hängt maßgeblich von wenigen Transaktionen der 

DBAG-Fonds ab, wobei es mitunter vorteilhafter sein kann, wenn geplante 

Transaktionen nicht in der vorgesehenen Periode vereinbart, sondern in der 

Erwartung künftig besserer Konditionen zurückgestellt werden. Würde der 

Vorstand bei der Bemessung seiner variablen Vergütung an den geplanten 

Maßnahmen gemessen, könnte er geneigt sein, letztlich suboptimale 

Entscheidungen zu treffen. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass das 

bestehende Konzept der variablen Vergütung am besten geeignet ist, Anreize für 

eine langfristige positive Entwicklung der Gesellschaft zu setzen. Bis auf diese 

Ausnahme werden wir auch weiterhin allen Empfehlungen entsprechen. 

 

Wir sind seit der jüngsten Entsprechenserklärung allen Anregungen des Kodex 

gefolgt und werden dies auch weiterhin tun. 

 

Frankfurt am Main, im September 2018 

 

 

Deutsche Beteiligungs AG 

Der Vorstand   Der Aufsichtsrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


